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XILIV (Eheſchließung italieniſche Brautleute.) Be
züglich der Eheſchließung italieniſcher Unterthanen in Oeſterreichund der hiezu erforderlichen perſönlichen Befähigung erließ jüngſtdas biſchöfl Ordinariat von Trieſt allgemein praktiſcheWeiſung: „Die Ehen italieniſcher Staatsangehörigen um Auslande,ſei * zwiſchen italieniſchen Staatsbürgern oder zwiſchen einem
Italiener und einer dem fremden Staate angehörigen Perſon, indgiltig,‚ ſobald ſie nach den vorgeſchriebenen Förmlichkeiten jenerStaaten geſchloſſen werden, in denen ſich die italieniſchen Staats
angehörigen aufhalten; alſo In Oeſterreich nach den hier beſtehendenGeſetzen Rückſichtlich der perſönlichen Befähigung der
italieniſchen Staatsangehörigen zur Eingehung einer giltigen Eheird bemerkt, daß * nach dem italieniſchen Civilcodex i erlaubt
iſt, daß ein Jüngling vor dem vollendeten aAhre und das
Mädchen vor dem vollendeten 5 Jahre die Ehe eingehe, ebenſoin ohne Zuſtimmung des Vaters und der Mutter die en der
Söhne vor dem vollendeten und jene der Töchter vor dem voll
endeten 21 Lebensjahre verboten. Behufs der Giltigkeit der Ehennach italieniſchen Civilgeſetzen wird demnach bei Abgang des vor
geſchriebenen Alters, ſowie auch beim obwaltenden Hinderniſſe der
Blutsverwandtſchaft und Schwägerſchaft uim und um II berührendden Grad die Nachſicht von Seite der königlichen Auctorität
fordert Weiters müſſen die en italieniſcher StaatsangehörigenIn jener Gemeinde aufgeboten werden, zu der die Ehewerber E·hören; denn jeder italieniſche Staatsbürger, möge 0 ſich nun un
der Heimat oder im Auslande aufhalten, hat nothwendigerweiſeda Domieil in irgend einer Gemeinde des Königreiches Italien.
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eder italieniſche Ehewerber muß ſich demnach ezügli der Vor—
nahme der Eheaufgebote den Bürgermeiſter (Sindaco) der be
treffenden Gemeinde wenden, welcher dann der Partei den Scheinauszuſtellen hat, daß die Eheaufgebote vorgenommen und dagegenkein Hinderniß entde wurde. Dieſer ern iſt eben das Zeugnißperſönlicher Befähigung 5  Ur Eheſchließung. Wenn bezüglich der in
der Gemeinde, welcher der italieniſche Staatsangehörige zuſtändigiſt, vorzunehmenden Eheaufgebote ſich Schwierigkeiten ergeben ſollten,können ſich die Parteien oder die betreffenden Pfarrer dieſerDiöceſe das italieniſche Con ſulat otſcha In Wien) wenden.“
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Qll orſchri mehrerer Ordinariate iſt demnach bei dergleichen
Eheſchließungen folgendes Verfahren einzuhalten:

„Bei Anmeldung der Ehe eines italieniſchen Staatsangehörigen
werden zunächſt die zur Eheſchließung nothwendigen Documente ab⸗
verlangt und zwar der Taufſchein, ausgeſtellt vom Pfarrer der
Heimatsgemeinde, reſpective von der biſchöflichen Curie, oder von
etzterer und vom Sindaco dem Bürgermeiſter oder deſſen tell
vertreter) legaliſirt; der Ledigſchein oder bei Verwitweten der
Todtenſchein de verſtorbenen Ehegatten, ebenfalls ausgeſtellt vom
Pfarramte und legaliſirt vom Sindaco; Minderjährige aben
auch den Conſens des Familienrathes (Consiglio di familia) vor
zuweiſen, ſowie Militärpflichtige ihre Urlaubſcheine, Reſerveliſten
oder Abſchiede W., braus entnommen werden kann, daß ihre
Verehelichung diesfalls geſtattet iſt Auf Grund dieſer Zeugniſſe
wird das Informativexamen nach orſchri aufgenommen und dar
nach die Verkündigung eingeleitet. Dieſe Verkündigung geſchieht
ni blos nach Vorſchrift des kir  ichen und bürgerlichen Geſetzes
(Anweiſ 88 60 —- 65; Geſetz 88 71 nd 72), ſondern eS ird
6L daß auch die Eivilverkündigung in der zuſtändigen
Heimatsgemeinde des Italieners ſtattfindet. Die Verkündanzeige zur
Vornahme der etzteren wird entweder, ſie in italieniſcher
Sprache abgefa werden kann, urch die Partei ſe unmittelbar
an den Sindaco der Heimat geleite oder die Verkündigung wird
mittelbar durch die italieniſche Botſchaft n Wien, 8 die
Verkündanzeige auch In deutſcher Sprache eingeſendet werden kann,
beſorgt. Im etzteren Falle wird gewöhnlich die Conſulatstaxe

mitgegeben, die weiteren nkbſten beſtreiten.
ind jedoch die Ehewerber Arm und ird ein Gemeinde⸗Vor⸗
ſteher des Wohnortes der Ehewerber ausgefertigtes Armuthszeugniß
beigeſchloſſen, erfolgt das Civilaufgebot unentgeltlich nd die be
treffenden Documente werden ſtempelfrei ausgefolgt.

Erſt nach Einlangung der Beſtätigung des Civilaufgebotes,
in welcher auch das Ehefähigkeitszeugniß inbegriffen iſt, kann zur
Trauung geſchritten werden, kein n  an mehr ohbwalte

Nach der Trauung ſind die HxX offo-Trauungsſcheine einzuſenden“
(an das ſchöfl Ordinariat).

(Communion  endung innerhalb der öſter

2
Zeit.) Obwohl das Rituale Romanum allerdings für da

Kirchenjahr im Allgemeinen die Oration: „Deus qui UObis Sub
SacramentoOs“ bei der endung der Communion (extra Missam)
vorſchreibt, o limitirt ES doch dieſe er Rubrik Urch die zweite,
E alſo lautet „Tempore baschali dicitur Oratio: piritum
nobis, Domine, tuae Caritatis nfunde Ut gu8 Sacramentis


